
BRUGG � Das gesamte Wan-
derwegnetz der Schweiz um-
fasst 63 779 km. Die Wander -
wege dienen zur Erholung für
die Bevölkerung und liegen
grösstenteils ausserhalb des
Siedlungsgebiets. Wanderwege
sind in Wanderwegkarten ein-
gezeichnet. Sie sollen möglichst
nicht auf Beton und Asphalt
verlaufen, sondern vorwiegend
auf Naturstrassen.

Welche Anforderungen an
Wanderwege bestehen 

Fuss- und Wanderwege un-
terliegen dem Bundesgesetz
über Fuss- und Wanderwege
(FWG). Dieses Gesetz bezweckt
die Planung, Anlage und Er -
haltung zusammenhängender
Fuss- und Wanderwegnetze.
Gemäss Artikel 6 FWG sind die
Kantone für die Anlegung, Un-
terhaltung und Kennzeichnung
der Wanderwege zuständig. 

Folgende Kriterien muss ein
Wanderweg unter anderem er-
füllen:
� Der Wanderweg muss frei
und gefahrlos begehbar sein.
� Öffentlicher Zugang zum
Wanderweg muss gesichert
sein.

Neuaufnahmen von beste-
henden Wegen ins Wanderweg-
netz unterliegen der öffentli-
chen Auflage. Eine Neu-
aufnahme wird meistens nur im
Amtsblatt publiziert. Der
Grundeigentümer wird somit
nicht direkt informiert.

Welche Punkte Landwirte
berücksichtigen müssen

Für die Landwirte und
Grundeigentümer sorgt das Ge-
setz über Fuss- und Wander -
wege vor allem bei Weiden,
 weidenden Tieren und an -
stehen-
den Bauten für Beachtung. 

Auf folgende Punkte müssen
die Landwirte achten:
� Wanderwege müssen öffent-
lich zugänglich sein. Deshalb
darf ein Wanderweg nicht voll-
umfänglich eingezäunt sein. Mi-
nimal muss z. B. ein passierba-
rer Durchgang wie ein Torgriff
bei Elektrozäunen oder ein
Dreieckdurchgang vorhanden
sein.
� Auf drohende Gefahr durch
weidende Tiere auf Wanderwe-
gen muss aufmerksam gemacht
werden (Anbringen von Gefah-
renhinweisschildern).

� Bauvorhaben dürfen Wan-
derwege nicht tangieren. Wenn
doch, müssen auch vorüberge-
hende Umleitungen signalisiert
werden.

In Artikel 7 im Bundesgesetz
über Fuss- und Wanderwege
wird der Ersatz von bestehen-
den Wanderwegen geregelt.
Diese Ersatzpflicht tritt ein,
wenn Fuss- und Wanderwege
nicht mehr frei begehbar, abge-
graben, zugedeckt oder unter-
brochen sind, wenn die Weg-
strecke stark befahren ist oder
wenn grössere Wegstrecken mit
Belägen versehen wurden. 

Das Bundesamt für Strassen
(Astra) hat im Herbst 2010 in
Zusammenarbeit mit Schwei-
zer Wanderwege einen Entwurf
zur Ersatzpflicht für Wander -
wege erarbeitet. Betroffenen
Landwirten wird empfohlen,
frühzeitig mit Experten der
Wanderwegvereinigung oder
Behörden der Gemeinde Kon-
takt aufzunehmen, um einver-
nehmlich nach Lösungen zu su-
chen.

Wanderwege haben
positive Aspekte

Für die Landwirtschaft kön-
nen Wanderwege von grosser
Bedeutung sein. Sie bringen die
Wandergruppen direkt zu den
Landwirten. Die Konsumenten
haben direkten Zugang zu ver-
schiedensten Produkten/Ange-
boten aus der Landwirtschaft
(Hofladen, Besenbeiz). Gut er-
haltene und saubere Wander-
wege in schöner Umgebung
sorgen für positive Öffentlich-
keitsarbeit der Landwirtschaft. 

Bei Fragen helfen Mitarbei-
tende von SBV Treuhand und
Schätzungen gerne weiter (Tel.
056 462 51 11).

Markus Ritter, SBV 
Treuhand und Schätzungen

[www] www.sbv-treuhand.ch
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